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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1985

Norm

ZPO §577

Rechtssatz

Läuft ein Vertrag, wie ursprünglich vorgesehen, aus oder vereinbaren die Parteien erst nach Verwirklichung jenes

Sachverhaltes, der Gegenstand des Streites ist, eine Beendigung des Vertragsverhältnisses für die Zukunft, kann nicht

davon ausgegangen werden, daß nach dem Willen der Parteien die für Vertragsstreitigkeiten vorgesehene

Schiedsgerichtsvereinbarung keine Gültigkeit haben soll. (hier: Prolongationswechsel nach Vertragsende. Der den

Streit begründende Sachverhalt wurde während des Vertragszeitraumes verwirklicht).
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